
ZEITLICHER ABLAUF

CA. 12. JULI **
bei einer Bearbeitungszeit
von 8 Wochen

Anmeldung der Arbeit und Beginn der
Bearbeitung
Die Bearbeitungszeit beträgt nach
Studienordnung 8 Wochen. Wird die
Bachelorarbeit studienbegleitend* abgelegt,
beträgt die Bearbeitungszeit 16 Wochen. 

Abgabe der Abschlussarbeit und Start
der Begutachtungszeit  für Erst- und
Zweitgutachter*in von 6 Wochen.
Nach Absprache kann in Ausnahmefällen
die Begutachtungszeit verkürzt werden.

Antrag auf Erstellung der
Abschlussdokumente im Prüfungsamt
einreichen sowie Hinweise per E-Mail,
dass alle erforderlichen Leistungen
erbracht und in QISPOS verbucht wurden

2 Wochen Puffer für den Postverstand
des Zeugnisses bzw. sonstige
Verzögerungen.

Bearbeitungszeit.
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Begutachtungszeit 46 WOCHEN

Zeugniserstellung durch
Prüfungsamt: ca. 2 Wochen 
Die Zeiten gelten für das
Prüfungsamt 1 ***.

62 WOCHEN

Zieldatum für den Erhalt der
Abschlussdokumente.815. NOVEMBER

Fristende der Einschreibung in den
Master. 
Informieren Sie sich zusätzlich auf den
Seiten des Prüfungsamtes. 

06.
SEPTEMBER 

18. OKTOBER

AB 01. NOVEMBER
2 WOCHEN

8 WOCHEN

BACHELORARBEIT 
BEISPIELHAFTER ABLAUF BEI EINSCHREIBUNG INS WISE

*Die Bachelorarbeit ist dann studienbegleitend, wenn
parallel zu ihr noch mindestens ein weiteres Modul
absolviert werden muss.

*** Das Bachelorzeugnis wird vom
Prüfungsamt des Erstfachs
ausgestellt. Andere Prüfungsämter
können hierbei andere Fristen
festlegen. 
Bei Studiengängen mit Kooperation
zur FH bzw. zur Kunstakademie
beträgt die Zeugnisausstellung 4
Wochen.

**Hierbei handelt es sich um den spätestmöglichsten
Termin zur Nutzung der vollen Bearbeitungszeit. 
Wir empfehlen sehr, früher mit der Abschlussarbeit zu
beginnen!

Wird die Arbeit studienbegleitend abgelegt
beträgt die Bearbeitungszeit 16 Wochen. Der
Beginn der Bearbeitung sollte dann bereits
im Mai liegen.

Es handelt sich beim Zeitplan um eine Orientierung, die vom Arbeitsbereich
Bildung und Kultur im Sport / Institut für Sportwissenschaft an der
Universität Münster erstellt worden ist; aktuelle rechtsverbindliche Fristen
sind eigenständig zu prüfen.

https://www.uni-muenster.de/Pruefungsamt1/pruefungen_uebergaenge/bachelor/index.html

